	Merkblatt  für  private  Mandatsträgerinnen  und  Mandatsträger  


	Zustimmungsbedürftige Geschäfte


	ZGB Artikel


	
Art. 404, 419, 421 Ziff. 1-14


(z.B. Wohnungsauflösung, Abschliessen einer Lebensversicherung, Liegenschaften/Grundstücke verkaufen, kaufen , verpfänden, Vermögensanlagen tätigen


Art. 422 Ziff. 1-7 ZGB


(z.B. Adoption, Ausschlagen eines Erbes/Abschluss eines Erbvertrages, Erwerb oder Verzicht auf Bürgerrecht, Vertrag zwischen betreuter Person und dem/der Mandatsträger/in)



	Zustimmung durch die betroffenen Personen selber

	
In Fällen von Art. 395 Abs. 1 Ziff. 1-9 ZGB und soweit bei Massnahmen nach Art. 392, 393 und 394 ZGB die betroffene Person noch urteilsfähig ist, braucht es keine Zustimmung der Vormundschaftsbehörde.


An die Urteilsfähigkeit sind hohe An-

forderungen zu stellen.



	Zustimmung durch die 
Vormundschafts- oder 
Aufsichtsbehörde erforderlich


	
In allen anderen Fällen ist die quali-


fizierte Zustimmung notwendig.



	Vorgehen


	1. Vorbesprechung des Geschäftes mit der Vormundschaftsbehörde 
(in Biel: Abklärungs- und Rechtsdienst des Vormundschaftsamtes)

2. Bearbeiten des Geschäftes 

3. Einreichen eines Gesuches samt Unterlagen (Korrespondenz, etc.) an die Vormundschaftsbehörde

4. Entscheid der Vormundschaftsbehörde

5. Allenfalls Weiterleitung an die Aufsichtsbehörde

6. Mitteilung an Mandatsträger/in



	Gültigkeit des Geschäftes


	
Ab dem Zeitpunkt der Rechtskraft der Zustimmung wird das Geschäft für die betreute Person verbindlich.


Wird das Geschäft nicht erteilt, fällt das Geschäft dahin, allenfalls sind Schadenersatzfragen zu klären.
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